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RS OGH 1999/9/23 15Os75/99
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1999

Norm

StGB §169 Abs1

Rechtssatz

Der Geschäftsführer einer GmbH ist nicht befugt, zwecks Verübung einer Straftat eine Brandstiftung an Sachen der

Gesellschaft vorzunehmen oder in ein solches Verhalten einzuwilligen. Seine Au orderung zur Zerstörung von

Gesellschaftsvermögen zum Zweck eines Versicherungsbetrugs ist keine wirksame Vertretungshandlung (11 Os

114/95, 13 Os 33/92).
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